
6.3 Facharzt / Fachärztin für Herzchirurgie 
(Herzchirurg / Herzchirurgin) 

 
Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist aufbauend auf der Basisweiterbildung die Erlangung der Facharztkompetenz Herzchirurgie nach 
Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte. 
 
Weiterbildungszeit: 
- 24 Monate Basisweiterbildung im Gebiet Chirurgie 
und 
- 48 Monate Weiterbildung zum Facharzt für Herzchirurgie bei einem Weiterbildungsbefugten an einer Weiterbildungsstätte 

gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon können bis zu 
- 12 Monate in einer der anderen Facharztweiterbildungen des Gebietes Chirurgie, in Innere Medizin und Kardiologie 

und/oder Kinder- und Jugendmedizin/Kinder-Kardiologie angerechnet werden, 
- die auch im ambulanten Bereich abgeleistet werden können. 

 
Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- der Vorbeugung, Erkennung, operativen und postoperativen Behandlung und Rehabilitation von Erkrankungen, Verlet-
zungen und Verletzungsfolgen, Fehlbildungen des Herzens, der herznahen Gefäße sowie des Mediastinums und der 
Lunge im Zusammenhang mit herzchirurgischen Eingriffen 

- Maßnahmen der Nachsorge nach operativer Behandlung einschließlich Immunsuppression und Organabstoßungsbe-
handlung bei Transplantationen 

- der Indikationsstellung zur operativen und konservativen Behandlung einschließlich der Risikoeinschätzung und prog-
nostischen Beurteilung 

- den Grundlagen minimal-invasiver Therapie 
- der Erhebung einer intraoperativen radiologischen Befundkontrolle unter Berücksichtigung des Strahlenschutzes 
- den Grundlagen der Diagnostik und Behandlung angeborener Herzerkrankungen sowie terminaler Erkrankungen von 

Herz und Lunge 
- der Anwendung von Kreislaufassistenzsystemen 
- der Indikationsstellung zur Herz-, Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation einschließlich technischer Grundlagen von 

Herzassistenzsystemen 
 
Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 

- Elektrokardiogramm 
- sonographische Untersuchungen der Thoraxorgane einschließlich Doppler- / Duplex-Untersuchungen des Herzens und 

der großen Gefäße 
- Echokardiographie 
- Operationen mit Hilfe oder in Bereitschaft der extrakorporalen Zirkulation 

- an Koronargefäßen 
- an der Mitralklappe einschließlich Rekonstruktion 
- an der Aortenklappe und/oder Aorta aszendens/Mitralklappe/ Koronargefäß 
- bei angeborenen Herzfehlern 

- Operationen ohne Einsatz der extrakorporalen Zirkulation 
- Anastomosen und Rekonstruktionen an den thorakalen Gefäßen einschließlich Aortenaneurysmen 
- transvenöse Schrittmacherimplantationen/ Defibrillatoren (AICD) 
- Operationen am Thorax in Zusammenhang mit herzchirurgischen Eingriffen, z.B. Brustwandresektion, Thoraxstabi-

lisierung, Exstirpation von Fremdkörpern, Operationen bei Thoraxverletzungen 
- Operationen an der Lunge und am angrenzenden Mediastinum in Zusammenhang mit herzchirurgischen Eingriffen 
- Operationen an peripheren Gefäßen im Zusammenhang mit herzchirurgischen Eingriffen, z.B. Rekonstruktion peri-

pherer Gefäße nach Einsatz von Kreislaufassistenzsystemen und der extrakorporalen Zirkulation 
 

Übergangsbestimmungen 
 
Kammerangehörige, die bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung die Weiterbildung im Gebiet Herzchirurgie begonnen 
haben, können diese nach Bestimmungen der bisher gültigen Weiterbildung abschließen. 
 
Kammerangehörige, die bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung die Schwerpunktbezeichnung Thoraxchirurgie besitzen, 
sind berechtigt, stattdessen die entsprechende Facharztbezeichnung zu führen. 
 
Kammerangehörige, die nach Facharztanerkennung bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung eine Weiterbildung im 
Schwerpunkt Thoraxchirurgie begonnen haben, können diese nach Bestimmungen der bisher gültigen Weiterbildung abschlie-
ßen. Nach bestandener Prüfung erhalten sie die Facharztbezeichnung. 
 



Abschnitt A: Allgemeine Bestimmungen 
 
 

Inhalte der Weiterbildung gemäß den Allgemeinen Bestimmungen der WBO 
 

Unter Berücksichtigung gebietsspezifischer Ausprä-
gungen beinhaltet die Weiterbildung auch den Erwerb 

von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in: 
Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
ethischen, wissenschaftlichen und rechtlichen Grundlagen 
ärztlichen Handelns 

  

der ärztlichen Begutachtung   

den Maßnahmen der Qualitätssicherung und des Qualitäts-
managements 

  

der ärztlichen Gesprächsführung einschließlich der Beratung 
von Angehörigen 

  

psychosomatischen Grundlagen   

der interdisziplinären Zusammenarbeit   

der Ätiologie, Pathophysiologie und Pathogenese von 
Krankheiten 

  

der Aufklärung und der Befunddokumentation   

labortechnisch gestützten Nachweisverfahren mit visueller 
oder apparativer Auswertung (Basislabor) 

  

medizinischen Notfallsituationen   

den Grundlagen der Pharmakotherapie einschließlich der 
Wechselwirkungen der Arzneimittel und des Arzneimittel-
missbrauchs 

  



Unter Berücksichtigung gebietsspezifischer Ausprä-
gungen beinhaltet die Weiterbildung auch den Erwerb 

von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in: 
Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
der allgemeinen Schmerztherapie   

der interdisziplinären Indikationsstellung zur weiterführenden 
Diagnostik einschließlich der Differentialindikation und Inter-
pretation radiologischer Befunde im Zusammenhang mit 
gebietsbezogenen Fragestellungen 

  

der Durchführung von Schutzimpfungen   

der Betreuung von Schwerstkranken und Sterbenden   

den psychosozialen, umweltbedingten und interkulturellen 
Einflüssen auf die Gesundheit 

  

gesundheitsökonomischen Auswirkungen ärztlichen Han-
delns 

  

den Strukturen des Gesundheitswesens   

 
Der Besuch des von der Akademie für Ärztliche Fortbildung in Rheinland-Pfalz angebotenen Curriculums "Medizinisch Begutachtung" wird zu 50% auf die geforderte Gutachtenzahl ange-
rechnet. Mindestens sind jedoch 3 Gutachten nachzuweisen. 
 



6.3 FA Herzchirurgie 
 

Weiterbildungsinhalte 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in: Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
der Vorbeugung, Erkennung, operativen und post-operativen 
Behandlung und Rehabilitation von Erkrankungen, Verlet-
zungen und Verletzungsfolgen, Fehlbildungen des Herzens, 
der herznahen Gefäße sowie des Mediastinums und der 
Lunge im Zusammenhang mit herzchirurgischen Eingriffen 

  

Maßnahmen der Nachsorge nach operativer Behandlung 
einschließlich Immunsuppression und Organabstoßungsbe-
handlung bei Transplantationen 

  

der Indikationsstellung zur operativen und konservativen 
Behandlung einschließlich der Risikoeinschätzung und 
prognostischen Beurteilung 

  

den Grundlagen minimal-invasiver Therapie   

der Erhebung einer intraoperativen radiologischen Befund-
kontrolle unter Berücksichtigung des Strahlenschutzes 

  

den Grundlagen der Diagnostik und Behandlung angebore-
ner Herzerkrankungen sowie terminaler Erkrankungen von 
Herz und Lunge 

  

der Anwendung von Kreislaufassistenzsystemen   

der Indikationsstellung zur Herz-, Lungen- und Herz-Lungen-
Transplantation einschließlich technischer Grundlagen von 
Herzassistenzsystemen 

  

 
 

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden Richt-
zahl 

Jährliche Dokumentation gemäß § 8 WBO 
ggf. weitere Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: 

Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
Elektrokardiogramm BK   

sonographische Untersuchungen der Thoraxorgane ein-
schließlich Doppler-/Duplex-Untersuchungen des Herzens 
und der großen Gefäße 

BK   

Echokardiographie BK   



Untersuchungs- und Behandlungsmethoden Richt-
zahl 

Jährliche Dokumentation gemäß § 8 WBO 
ggf. weitere Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: 

Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
intraoperative radiologische Befundkontrolle unter Berück-
sichtigung des Strahlenschutzes 

BK   

Anlage, Durchführung und Überwachung extrakorporaler 
Zirkulation und Kreislaufassistenzsysteme 

50   

Durchführung von diagnostischen Eingriffen, Intubation, 
Anlagen zentraler Venenkatheter, arterielle Kanülie-
rung/Punktionen, Anlagen von Thoraxdrainagen, Punktionen 
von Pleura, Perikard und Lunge 

150   

Anwendung von Beamtungstechniken einschließlich der 
Beatmungsentwöhnung bei unkomplizierten Krankheitsver-
läufen 

BK   

Dokumentierte Therapieregimes zur parenteralen und ente-
ralen Ernährung 

BK   

Operationen mit Hilfe oder in Bereitschaft der extra korpora-
len Zirkulation, davon 

   

- an Koronargefäßen 150   

- an der Mitralklappe einschließlich Rekonstruktion 10   

- an der Aortenklappe und/oder Aortaaszendenz / 
Mitralklappe / Koronargefäß 

25   

- bei angeborenen Herzfehlern BK   

Operationen ohne Einsatz der extrakorporalen Zirkulation, 
davon 

   

- Anastomosen und Rekonstruktionen an den thorakalen 
Gefäßen einschließlich Aortenaneurysmen 

50   

- transvenöse Schrittmacherimplantationen / Defibrillato-
ren (AICD) 

25   

- Operationen am Thorax in Zusammenhang mit herzchi-
rurgischen Eingriffen, z.B. Brustwandresektion, Thorax-
stabilisierung, Exstirpation von Fremdkörpern, Operatio-
nen bei Thoraxverletzungen 

10   



Untersuchungs- und Behandlungsmethoden Richt-
zahl 

Jährliche Dokumentation gemäß § 8 WBO 
ggf. weitere Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: 

Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
- Operationen an der Lunge und am angrenzenden Medi-

astinum in Zusammenhang mit herzchirurgischen Ein-
griffen 

10   

- Operationen an peripheren Gefäßen im Zusammenhang 
mit herzchirurgischen Eingriffen, z.B. Rekonstruktion pe-
ripherer Gefäße nach Einsatz von Kreislaufassistenzsys-
temen und/oder der extrakorporalen Zirkulation 

50   

Ausführlich begründete Gutachten zu schwerpunktbezoge-
nen Fragestellungen 

5   

 


